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Sektions-
nachrichten

Luzern

Auszüge aus einem Schreiben der
GSMBA Luzern an den Stadtrat
Betr. Altstadtverordnung Luzern

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident,
Sehr geehrte Herren Stadträte

Am 30. April dieses Jahres wurde an-
lässlich einer Versammlung von
GSMBA-Aktivmitgliedern in reger und
immer engagierter Diskussion eine
übereinstimmende Haltung Ihrem
Verordnungsentwurf gegenüber fest-
gelegt, die in weiterer Arbeit von einer
kleinen Gruppe zum nachfolgenden
statement ausgearbeitet wurde.
Mit der städtischen Baubehörde sind
wir einer Meinung, dass nur eine rigo-
ros gehandhabte Verordnung dem
Raubbau Einhalt gebeieten kann, der
an der "Substanz unserer Stadt getrie-
ben wird. Wir gehen mit Ihnen einig,
dass detaillierte bautechnische Rieht-
linien und Auflagen in nicht geringem
Mass dazu beitragen, den Gesamtcha-

rakter unserer Altstadt zu schützen.
Dennoch scheint es uns, dass der vor-
liegende Entwurf allzu eingleisig bei
technokratischen Massnahmen ste-
henbleibt...
Wir fühlen uns zutiefst betroffen vom
offenbaren Fatalismus, mit dem man
den Popanz der enormen Wertsteige-
rungen bei Altstadtgrundstücken hin-
nimmt. Und dies, obschon Sie und wir,
Cityvereinung wie Denkmalpflege, die
restlichen Altstadteinwohner wie der
das «Stadterlebnis» suchende Pilger
aus der Agglomeration, der Konsu-
ment wie der Flaneur, gleichermassen
vom Bild der «lebendigen Altstadt»
besessen sind. Städtisches Leben und
städtische Umwelt ergeben sich aus
der ganzen Vielfalt von Wohnen und
Arbeiten, von Vergnügungen und
Markt, von sinnlich wahrnehmbarer
Stadt und den intellektuellen Impul-
sen, die von ihr ausgehen und die un-
sere Fantasie beflügeln.
Als Schritt zur Demokratisierung städ-
tischer Planungsvorgänge begrüssen
wir die vorgeschlagene Aufnahme von
Fachverbandsmitgliedern sowie von
Vertretern der Quartiervereine in die
Altstadtkommission. Wir hoffen für Ih-
ren Verordnungsvorschlag, dass er vor
allem in Quartiervereinen und andern
öffentlichen Foren diskutiert wird. In
diesem Zusammenhang fragen wir uns
immer wieder, ob die beklagenswerte
Apathie und Resignation einer breiten

Bevölkerung öffentlichen Aufgaben
gegenüber nicht eng mit dem Mythos
der Besitz- und Bodenverhältnisse zu-
sammenhängen. Von einem für viele
nicht einsehbaren und durch individu-
elle Vorstösse nicht ins Wanken zu
bringenden circulus vitiosus fühlt sich
der einzelne Bürger übergangen.
Lassen Sie, in Zusammenarbeit mit
einer sensibilisierten Bevölkerung
nicht zu, dass sich unmenschliche Me-
chanismen zu Mythen verhärten. Tre-
ten Sie mit Ihrer Bauordnung der
masslosen Wertsteigerung von Alt-
Stadtgrundstücken entgegen. Nur so
kann verhindert werden, dass die gan-
ze Stadt in Zonen zerfällt. Diese grau-
same Zerstückelung würde weder vom
Stadtgebilde noch von den Stadtbe-
wohnern verkraftet.
Nehmen Sie unsere Kritik und unsere
Vorschläge als Ausdruck unserer Sor-
ge um diese Stadt, die wir als Lebens-
räum auch unseren Kindern heute und
in dreissig Jahren offenwissen möch-
ten.

M/'f freund/Zehen Grössen.

GSMBA
Gesellschaft Schweizerischer Maler,
Bildhauer und Architekten, Sektion In-
nerschweiz
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